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italienischen Thron verschaffen sollte31). Es kommt hinzu, daß Robert der 
Fromme nach dem Tode des Bischofs Bruno von Langres (Januar 1016) seine 
Ansprüche auf das Herzogtum Burgund endgültig durchgesetzt hatte. Damit 
war Otto-Wilhelms Aktivität weitgehend auf seine hochburgundischen Be­
sitzungen abgedrängt.
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Jetzt wurde selbst Rudolf III. aktiv, und seine politische Abstinenz im 
Doubsgebiet fand ein Ende. In den Chroniken findet sich zwar kein Nieder­
schlag davon, und auch die neuere Forschung weiß nichts darüber zu berichten. 
Man findet immer wieder die Meinung vertreten, Rudolf III. habe Kaiser 
Heinrich II. allein die Bestrafung des Rebellen überlassen32). In der Tat zog 
der Kaiser, nachdem er sich im Sommer 1016 in Straßburg mit Rudolf III. 
getroffen und dieser ihn zum Erben eingesetzt und seine Oberhoheit in Burgund 
anerkannt hatte, gegen Otto-Wilhelm zu Felde, wenn auch erfolglos. Wir haben 
aber aus der Zeit vor der Straßburger Zusammenkunft ein Diplom Rudolfs III., 
das geeignet ist, ein Schlaglicht auf sein Verhalten gegenüber Otto-Wilhelm 
zu werfen. Mit dieser Urkunde88) schenkte Rudolf III. seiner Gemahlin Irmin­
gard genannte Besitzungen in Savoyen zu freiem Eigen. Das Stück ist in 
mehreren neuzeitlichen Abschriften nach dem verlorenen Chartular des Dom­
kapitels von Vienne aus dem 12. Jh. überliefert. Das Datum lautet84): Data 
VIIII kal. marcias anno ab incarnatione domini MXIII (schlechtere Variante: 
MXIIII), regni domni Rodulfi regis XXIII; actum Logis castello.

Der Ausstellort ist nicht ohne weiteres zu identifizieren. U. Chevalier35) ver­
mutete ihn mit Fragezeichen im Dépt. Ain, aber das zuverlässige Dictionnaire 
topographique de la France verzeichnet für Ain keinen historischen Ortsnamen 
Logis. A. Rousset86) identifizierte den Ort mit La Loye im Dépt. Jura87), aber 
unter Bezugnahme auf spätere Urkunden Rudolfs III. Das hier behandelte 
Stück kannte er nicht. Seine Identifizierung ist indessen sehr wahrscheinlich. 
Rudolf III. hat noch zweimal in Logis geurkundet, beide Male 1029, also ver­
mutlich beim gleichen Aufenthalt. Das eine Mal schenkte er auf Bitten seines 
Getreuen, des Grafen Rainald, der der Sohn Otto-Wilhelms war, dem Kloster 
Cluny Kirche und Kloster des hl. Nikolaus in Vaux-sur-Poligny 88), das andere 
Mal bestätigte der König den Kanonikern von St. Anatoile in Salins-(les-Bains) 
die ihnen vom gleichen Grafen Rainald und anderen gemachten Schenkungen 
und fügte seinerseits noch das Recht der Salzgewinnung, die umliegenden


